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llerr Acla{hert ,Jab{or1sk/ 
hat am 15.03.2018 an dem Workshop „Leistungen der Arbeitsmarktintegration SGB II und SGB III 

für Zuwanderinnen und Zuwanderinnen" mit Frau Prof. Dr. jur. Dorothee Frings, Hochschule 
Niederrhein teilgenommen. 

In den letzten Jahren sind die Zugangshürden zum Arbeitsmarkt für nichtdeutsche Staatsangehörige 
deutlich abgesenkt worden, sodass der Blick nun auf die Details der Leistungsansprüche im Bereich 
der Arbeitsmarktintegration gerichtet werden kann. 
Weiterhin besteht auf diesem Gebiet eine hochdifferenzierte Systematik der Leistungsberechtigung 
und des Leistungsausschlusses. So gelten für Asylsuchende, Geduldete, anerkannte Flüchtlinge, 
nachgezogene Familienangehörige und Studien- und Ausbildungsabsolventen jeweils 
unterschiedliche gesetzliche Regelungen. 
Die Fortbildung soll den Fachkräften der Arbeitsvermittlung und -integration Beratungs- und 
Handlungssicherheit vermitteln im Umgang mit 

• Leistungen aus dem Vermittlungsbudget (z.B. Übersetzungskosten, Anpassungsmaßnahmen), 
• ausbildungsvorbereitenden Maßnahmen (BvB, EQ), 
• assistierter Ausbildung, 
• weiteren Ausbildungsvorbereitungen (Praktika, BuFD, europäische Freiwilligendienste), 
• außerbetrieblicher Ausbildung, 
• Bildungsgutscheinen, 
• Eingliederungszuschüssen, 
• Teilhabe am Arbeitsleben für behinderte Menschen, 
• Berufsausbildungsbeihilfe und SGB II-Leistungen während einer Ausbildung. 

Eingesetzt wurden kurze Vorträge für eine Strukturübersicht als auch Fallbesprechungen und 
Beratungsbeispiele. 
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